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Informativ darf mitgeteilt werden, dass nach Rechtsansicht der Abteilung Gemeinde, 

vorbehaltlich anderer Rechtsansichten der zuständigen Behörden und Gerichte, nach 

Versand eine Korrektur offenkundiger Mängel im Einvernehmen mit den zur Fertigung 

namhaft gemachten Mitgliedern des Gemeinderates möglich ist. 
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